
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/5/20 1Ob20/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1992

Norm

EisbEG §6

Rechtssatz

Für die Entschädigung wegen Restwertminderung kommt es allein auf den wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen

enteigneter und verbleibender Fläche, aber nicht auf die Bildung der Grundbuchskörper an.

Entscheidungstexte

1 Ob 20/92

Entscheidungstext OGH 20.05.1992 1 Ob 20/92

Veröff: RZ 1993/101 S 283
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